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Bekanntmachung der Haushaltssatzung der  
Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach 

für das Haushaltsjahr 2011 
 
 
Aufgrund der Art. 8 Abs.  2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1, Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung (GO) hat die Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach folgende 
Haushaltssatzung erlassen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit Art. 10 Abs. 1 VGemO bekannt 
gemacht wird: 
 
 

I. 
 

§  1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt, er 
schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 879.900.-- € 
und  
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   11.400.-- € 
ab. 
 
 

§  2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§  3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§  4 
 

(1) Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt  wird für das Haushaltsjahr 2011 auf  707.750.-- € 
             festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.                          
 
       2.   Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem                                
             Stand vom 30.06.2010 auf 6.437  Einwohner festgesetzt. 
 

 3.   Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf  109,95 €  festgesetzt. 
 

(2)  Investitionsumlage 
      Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

 
§   5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 100.000.-- € festgesetzt. 
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§   6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§   7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 

 
 

II. 
 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 10 VGemO, Art. 41 KommZG i.V. mit Art. 67, 71 und  
73 GO genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO  i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der Zeit vom 27.04.2011 bis einschließlich 11.05.2011 in 
der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach, Marktplatz 12, 94508 Schöllnach, 
Zimmer 9 während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Schöllnach, 18.04.2011  
Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach 
gez. 
 
 
O s w a l d   
Gemeinschaftsvorsitzender 
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 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mittelschule Winzer-Iggensbach 

für das Haushaltsjahr 2011 
 

 
Auf Grund des Art 9 Abs. 9 BaySchFG, Art 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff GO erlässt 
der Schulverband Volksschule Winzer-Iggensbach folgende Haushaltssatzung, die hiermit gem. Art. 9 
Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und § 29 Abs. 2 der Geschäftsordnung vom 
09.11.2005 amtlich bekannt gemacht wird. 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 254.350 Euro 
und 
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 160.000 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- 
massnahmen wird auf            0 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit            0 Euro 
festgesetzt 
 

§ 4 
 
Schulverbandsumlage: 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf ( Umlagesoll ) zur Finanzierung von Ausgaben  
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 57.350,00 Euro 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 
01.10.2010 auf 112 
Verbandsschüler festgesetzt. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 512,05 Euro 
Investitionsumlage: 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf ( Umlagesoll ) zur Finanzierung von Ausgaben  
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf          0 Euro 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 
01.10.2010 auf 112 
Verbandsschüler festgesetzt. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler         0 Euro 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan 
wird auf 90.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltsatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der Zeit vom 27.04.2011 bis einschließlich 11.05.2011 
öffentlich in der Marktverwaltung Winzer, Schwanenkirchner Str 2, 94577 Winzer Zimmer 4, zur 
Einsichtnahme auf. Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung liegen während der Dauer ihrer 
Gültigkeit in der Marktveraltung Winzer zur Einsicht bereit ( § 4 Abs. 1 BekV ). 
 
 
Winzer, den 05.04.2011 
gez. 

Jürgen Roith,  

Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des  
Schulverbandes Grundschule Hengersberg  

für das Haushaltsjahr 2011 
 

 
Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz, Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
sowie der Art. 63 ff GO erlässt der Schulverband Grundschule Hengersberg folgende 
Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG i.V. mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 KommZG 
amtlich bekanntgemacht wird. 
 

I 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   241 509.-- € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit     71 500.-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 234 255.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2010 von insgesamt  
224 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 1 045.79 €. 
 
Investitionsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 21 500.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2010 von insgesamt  
224 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 95.99 €. 
 
 
 

§ 5 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 25000.-- € festgesetzt. 
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§ 6 

 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
 
Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay. SchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 02.05. bis 11.05.2011 beim Markt 
Hengersberg, Mimminger Straße 2, 94491 Hengersberg, Rathaus, Zimmer Nr. 16, 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Hengersberg, 05.04.2011 
Schulverband Grundschule Hengersberg 
gez.: 
Christian Mayer  
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des  
Schulverbandes Hauptschule Hengersberg  

für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz, Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
sowie der Art. 63 ff GO erlässt der Schulverband Hauptschule Hengersberg folgende 
Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG i.V. mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 KommZG 
amtlich bekanntgemacht wird. 
 
 

I 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit      931 382.-- € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   4 529 708.-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf     3 321 519.-- € 
festgesetzt 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf  602 869.-- € festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2010 von insgesamt  
242 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 2 491.20 €. 
 
Investitionsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 100 000.-- € festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2010 von insgesamt  
242 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 413.23 € 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 150 000.-- € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
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II. 
 
Nach § 2 der Haushaltssatzung wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3 321 519.-- € festgesetzt. 
Die hierfür erforderliche Genehmigung nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. m. Art. 40 Abs. 1, Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 71 Abs. 2 GO wurde vom Landratsamt Deggendorf mit Schreiben 
vom 29.03.2011 erteilt.  
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay. SchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 02.05. bis 11.05.2011 beim Markt 
Hengersberg, Mimminger Straße 2, 94491 Hengersberg, Rathaus, Zimmer Nr. 16, 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Hengersberg, 05.04.2011 
Schulverband Hauptschule 
Hengersberg 
gez: Christian Mayer 
Schulverbandsvorsitzender 
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30-0831 jbö-fr 
MANÖVERMELDUNG 

 

Übungsraum: 
St. Englmar UQ 405 305, Ruhmannsfelden UQ 528 280, Deggendorf UQ 495 116, Natternberg UQ 
470 097, Altenbuch UQ 350 050, Mengkofen UP 117 995, Neuhofen UQ 062 036, Sallach UQ 063 
100, Rain UQ 147 203, Mitterfels UQ 304 277 
 
voraussichtliche Ballungsräume:  
LICHTHOF 33U UQ 278 037 – Neuhofen MUN-DEPOT 33 U UQ 065 023 -  
WASSERÜBUNGSPLATZ 33U UQ 318 186 – ÖDWIES UQ 452 267, MARIAPOSCHING UQ 390 102 
 
Zeit:  
10.05.2011 – 19.05.2011 
 
Name:  
„Schneller Adler 5“ 
 
Übungsform mit Kurzcharakteristik:  
Übung im freien Gelände für die Sanitätstruppe unter einsatznahen Bedingungen. 
. 
 
Besonderheiten:  
Blaulichteinsatz zu Übungszwecken. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 
liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die 
Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Zuwiderhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 
Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen 
Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 
Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 
Übung zu verständigen. 

 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 
Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 

 
Deggendorf, den 05. April 2011 
LANDRATSAMT 
gez. 
Dr. Becker 
Oberregierungsrätin 



   

 51 

Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren  
 
 
 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 
 
 

Nr. 3783178522 
Nr. 3785026679 

 
 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf sind in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB werden die 
Sparkassenbücher hiermit aufgeboten und die Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden. Wenn innerhalb  dieser Zeit keine 
Rechte angemeldet werden, werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
 
Deggendorf, 04.04.2011; 18.04.2011 
 
 
gez.  
 
 
Sparkasse Deggendorf 
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 Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 

Kraftloserklärung 
 
 
 
 
 
Das Sparkassenbuch 
 
 
 
 

Nr. 3782397164 
      
 
 
wird gem. Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
Deggendorf, 06.04.2011 
 
gez. 
 
Sparkasse Deggendorf 
 
 
  
 


